
 Marktgemeinde Purgstall an der Erlauf 
 

Verhandlungsschrift 
 

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates  

 

                    am Donnerstag, dem 3. September 2020, im Rathaussitzungssaal 

 

 

 

Beginn: 19.00 Uhr    Ende:  20.15  Uhr  

 

Die Einladung erfolgte am 28.08.2020 per E-Mail.     

 
Anwesend waren: 

 Bürgermeister     Harald Riemer    

 

Mitglieder des Gemeinderates:  

 Vizebürgermeister    Erik Hofreiter 

 

geschäftsführender Gemeinderat            DI Walter Brandhofer  

-„- Martin Jandl   

-„- Birgit Ressl, MBA   

-„-     Hildegard Ressl  

-„-     Josef Fuchs   

-„-       Christian Müller 

-„-     Manuel Brunner     

 

Gemeinderat    Ing. Christian Erber  

-„-     Margareta Fahrnberger  

-„-     Daniel Fallmann  

-„-      Patrick Gassner  

-„-     Ignaz Gindl  

-„-     Michael Gindl 

-„-      Elfriede Höhlmüller 

-„-     Stefan Hörhan  

-„-     Thomas Salzmann  

-„-      Robert Wagner  

-„-      Gerald Prinz   

-„-     Friedrich Buxhofer  

-„-     Petra Fuchs  

-„-     Matthias Dollfuß 

-„-     Bernhard Ebner  

-„- Elisabeth Prömer      

        

Entschuldigt abwesend: GR Heinz Proksch, GR Barbara Pflügl, GR Erich Wurzenberger,  

                                         GR Johann Hofmarcher  

 

 

Weiters anwesend:  
gem. § 42 (6) NÖ GO 1973:  
Amtsleiter Franz Haugensteiner, MSc  

 
Aufgrund der gesetzlichen COVID-19-Maßnahme v. 15.06.2020 (5. Novelle der COVID-19-

Lockerungsverordnung) hinsichtlich der Corona-Pandemie findet die Sitzung im Sitzungssaal des Rathauses mit 

zugewiesenen Sitzplätzen und der Gewährleistung eines Mindestabstandes von mindestens 1 m statt.  Die 

Verpflichtung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, ist weggefallen. Desinfektionsmittel wurde bereitgestellt.      



 

 
Schriftführer:  Annemarie Kastenberger  

 
 

 Bürgermeister  Harald Riemer führt den Vorsitz.  

          Die Sitzung ist beschlussfähig. 

  

 

 Tagesordnung  

 
 

1. Protokollgenehmigung v. 25.06.2020  

2. Protokollgenehmigung v. 06.08.2020  

3. 1. Nachtragsvoranschlag 2020  

4. Straßenbau, Breitband, Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlage 

Franz-Eder-Straße und An der Feichsen  

5. Straßenbeleuchtung Franz-Eder-Straße  

6. Straßenbeleuchtung und Breitbandausbau – Feichsenstraße   

7. Eingang Erlaufschlucht/Bowlingcenter:  

a) Verordnung Parkabgabenordnung - gebührenpflichtige Parkzone                                                      

b) Organstrafverfügung  

8. Straßenentwidmung und -widmung – Grdstk. 144/2, KG Schauboden (Wagner)  

9. Trinkwasserplan und hydraulische Rohrnetzberechnung für Wasserversorgung  

10. Videowall – Wartungsvereinbarung  

11. Flächenwidmungsplanänderung Nr. 26 – Grundsatzbeschluss  

 

 
Bürgermeister  Harald Riemer begrüßt alle Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest.  

 

 
1. Protokollgenehmigung v. 25.06.2020  

Das Protokoll der Gemeinderatssitzung v. 25.06.2020 wird einstimmig zur Kenntnis 

genommen. 

 

2. Protokollgenehmigung v. 06.08.2020  

Das Protokoll der Gemeinderatssitzung v. 06.08.2020 wird einstimmig zur Kenntnis 

genommen. 

 

3. 1. Nachtragsvoranschlag 2020  

 

Antrag:  

Der 1. Nachtragsvoranschlag 2020 wurde laut VRV (Voranschlags- und 

Rechnungsabschlussverordnung) erstellt und im Finanzausschuss am 25.08.2020 besprochen 

und ist dem Gemeindevorstand in seiner Sitzung am 27.08.2020 zur Beratung und 

Antragstellung vorgelegen. Der 1. NTVA 2020 wurde 14 Tage zur öffentlichen Einsicht 

aufgelegt, die Auflage wurde ortsüblich kundgemacht.  Den im Gemeinderat vertretenen 

Wahlparteien wurde eine Ausfertigung ausgefolgt.  Es sind keine Stellungnahmen eingelangt.   

 

Eckdaten:  

Finanzierungshaushalt: Einnahmen Ausgaben 

Summe Einzahlungen operative 

Gebarung 

11.670.800,00  

Summe Auszahlungen operative 

Gebarung 

 10.229.900,00 



Summe Einzahlungen investive 

Gebarung 

1.986.900,00  

Summe Auszahlungen investive 

Gebarung 

 5.750.800,00 

Summe Einzahlungen aus der 

Finanzierungstätigkeit 

2.186.900,00  

Summe Auszahlungen aus der 

Finanzierungstätigkeit 

 1.638.200,00 

Summen  15.844.600,00 17.618.900,00 

 

Geldfluss aus der 

voranschlagswirksamen 

Gebarung 

-1.774.300,00 

 

 

Ergebnishaushalt:  

Erträge 12.654.500,00 

Mittelverwendung 12.151.600,00 

Nettoergebnis 502.900,00 

 

Haushaltspotential  -251.000,--  

 

Projekte: 

 

Neubau FF-Haus Feichsen     € 917.900,00 

Lastfahrzeug FF Purgstall     € 40.000,00 

Kantinenneubau Sportplatz     € 245.200,00 

Tribünensanierung     € 144.800,00 

Leben im Zentrum      € 90.000,00 

Stadterneuerung     € 2.932.400,00 

Straßenbau 2020     € 205.400,00 

Güterweg Neubau     € 100.000,00 

Begleitweg Sölling     € 28.000,00  

Wasserleitungsbau      € 363.600,00 

Kanalbau        € 440.000,00 
 

 

Ich stelle den Antrag, vorliegenden 1. Nachtragsvoranschlag 2020 zu beschließen. 

 

Antragsteller: gfGR Josef Fuchs   

 

Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen.  

 
 

4. Straßenbau, Breitband, Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlage 

Franz-Eder-Straße und An der Feichsen  

 

Antrag:  

Für das Bauvorhaben erfolgte eine Ausschreibung an die Fa. Porr Krems, Fa. Traunfellner Scheibbs 

und Fa. Lang & Melnhofer Loosdorf.  

 

 



 

Lt. Vergabevorschlag mit Prüfbericht soll eine Auftragsvergabe an den Bestbieter Fa. Porr Bau 

GmbH, Hafenstr. 64, 3500 Krems mit einer Auftragssumme in Höhe von € 308.498,46 inkl. Mwst. 

wie folgt beschlossen werden:  

 

 

     

Bauabschnitt   netto brutto  gesamt  

An der  
Feichsen  

Straßenbau, Breitband,  
Regie  107.428,26 128.913,91  
Oberflächenwasserkanal 20.867,56 25.041,07  
WVA 1.674,94 2.009,93  
gesamt: 129.970,76 155.964,91 155.964,91 

     

Franz-Eder- 
Straße 

Straßenbau, Breitband,  
Beleuchtung, Regie  80.918,08 97.101,70  
Oberflächenwasserkanal 9.803,77 11.764,52  
Schmutzwasserkanal 22.806,61 27.367,93  
WVA 13.582,83 16.299,40  
gesamt 127.111,29 152.533,55 152.533,55 

     

 GESAMTAUFTRAGSSUMME inkl. Mwst.    308.498,46 

     
 

Antragsteller: gfGR Erik Hofreiter  

 

Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
  

5. Straßenbeleuchtung Franz-Eder-Straße  

 

Antrag:  

Für die Straßenbeleuchtung in der Franz-Eder-Straße liegen Angebote der Fa. Klenk & Meder 

Purgstall, Fa. Gamsjäger Purgstall vor (Fa. Teufl nicht abgeben).  

 

Eine Auftragsvergabe an den Bestbieter Fa. Klenk & Meder, 3251 Purgstall mit einer Auftragssumme 

in Höhe von € 4.085,95 inkl. Mwst. soll beschlossen werden.   

 

Antragsteller: gfGR Erik Hofreiter  

 

Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 

  

6. Straßenbeleuchtung und Breitbandausbau – Feichsenstraße   

 

Antrag:  

Für das Bauvorhaben Straßenbeleuchtung und Breitbandausbau in der Feichsenstraße liegt von der Fa. 

Anton Traunfellner GesmbH, 3270 Scheibbs ein Nachtragsangebot in Höhe von € 30.357,41 inkl. 

Mwst. vor und soll beschlossen werden.  

 

Breitbandausbau:  € 12.866,92 exkl. Mwst.  

Straßenbeleuchtung: € 12.430,92 exkl. Mwst. 

                                       € 25.297,84 exkl. Mwst.  

                                       €   5.059,57 20 % Mwst.  

                                    € 30.357,41 inkl. Mwst.   



  

Antragsteller: gfGR Erik Hofreiter  

 

Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 

 

7. Eingang Erlaufschlucht/Bowlingcenter:  

 

a) Verordnung Parkabgabenordnung - gebührenpflichtige Parkzone         

   siehe Abänderung (Erhöhung Parkabgabe) GR 19.10.2023!!!       

 

Lt. NÖ LRG/Abtlg. Gemeinden ist der § 6 (Strafen) nicht in der Verordnung anzuführen, da 

Strafangelegenheiten in der Kompetenz der Bezirkshauptmannschaft liegen.  

Weiters ist beim § 7 (Inkrafttreten der Verordnung) ein Datum anzuführen.  

 

Antrag:  

Der GR-Beschluss v. 06.08.2020 wird aufgehoben und wie folgt neu beschlossen:  

 
Parkabgabenordnung 

für Parkzone „Eingangsbereich Erlaufschlucht/Bowlingcenter“ 
in der Marktgemeinde Purgstall 

       

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Purgstall hat in der Sitzung des Gemeinderates v. 
03.09.2020 gemäß § 1 (2) NÖ Kraftfahrzeugabstellabgabegesetz, LGBL. 3706-0 i.d.g.F. verordnet:   

 
 

V E R O R D N U N G  
 

§ 1 
Abgabepflichtige Parkzonen   

 
(1) Die Abgabepflicht für die Parkzonen gilt für 

 
 
a) ZONE I:  
    Parkplatz – Teilfläche Parz. Nr. 7/5 und Teilfläche 5/7, KG Purgstall   
    („gelb markiert“  lt. Lageplan der Marktgemeinde Purgstall v. 23.07.2020)  
 
b) ZONE II: 
     Parkplatz – Teilfläche Parz. Nr. 5/7, KG Purgstall 
    („grün markiert“ lt. Lageplan der Marktgemeinde Purgstall v. 23.07.2020) 

 
Die damit festgelegten Gebiete lit. a) und b) werden im Folgenden als „gebührenpflichtige 
Parkzonen“ bezeichnet. 
 
Im Bereich lit. a) ZONE I ist für das Parken von mehrspurigen Kraftfahrzeugen  
von Montag bis Sonntag von 08.00 bis 18.00 Uhr (ganzjährig) eine Parkabgabe zu entrichten. 
 
Im Bereich lit. b) ZONE II ist für das Parken von mehrspurigen Kraftfahrzeugen  
im Zeitraum 01.04. - 30.09., von Montag bis Sonntag von 08.00 bis 18.00 Uhr, eine Parkabgabe 
zu entrichten.  
Im Zeitraum 01.10. – 31.03. entfällt die Einhebung einer Parkabgabe.  
 



c) ZONE III: 

Für Fahrzeuge, die in der Zone III der Teilfläche Parz. Nr. 5/7, KG Purgstall („orange“ lt. Lageplan 

der Marktgemeinde Purgstall v. 23.07.2020) abgestellt werden, ist keine Parkabgabe zu entrichten.    
  

 

(2) Die Kennzeichnung der abgabepflichtigen Zonen (Park- und Kurzparkzone) richtet sich nach § 2 

NÖ Kraftfahrzeugabstellabgabegesetz.  

 

 

§ 2 

Höhe der Abgaben 

 

(1) Die Höhe der Parkabgabe für die unter § 1 Abs. 1 angeführten Parkzonen wird wie folgt festgelegt:  

 

ab der 1. angefangenen Std. ...................................................................... € 1,-- 

ab der 2. angefangenen Std. ...................................................................... € 2,-- 

ab der 3. angefangenen Std.  ..................................................................... € 3,-- 

ab der 4. angefangenen Std (Tagesmaximum) ........................................ € 5,--  

 

Parkschein:  Die Parkendzeit wird auf die jeweils nächste Viertelstunde gerundet. 

 

§ 3  

Art der Entrichtung, Kontrolleinrichtung  

 

Die Art der Entrichtung der Abgabe erfolgt mittels Parkschein. 

Die Überwachung erfolgt durch Aufsichtsorgane (Gemeindebedienstete), die von der 

Marktgemeinde Purgstall gem. § 11 NÖ Kraftfahrzeugabstellabgabegesetz bestellt werden.  

Sie kontrollieren die ordnungsgemäße Hinterlegung der Parkscheine.    

Übertretungen stellen eine Verwaltungsübertretung gem.  § 9 NÖ 

Kraftfahrzeugabstellabgabegesetz dar.   

 

 

§ 4 

Entrichtung der Abgabe 

 

(1) Die Entrichtung der Abgabe erfolgt durch den Erwerb von Parkscheinen, die nach Entrichtung 

eines der Höhe nach bestimmten Geldbetrages in den Parkscheinautomaten von diesem 

ausgegeben werden und jedenfalls die Höhe der entrichteten Abgabe sowie das jeweils zulässige 

Parkzeitende auszuweisen haben.   

 

(2) Parkscheine sind bei Fahrzeugen mit einer Windschutzscheibe hinter dieser und bei anderen 

Fahrzeugen an einer sonst geeigneten Stelle jeweils gut wahrnehmbar anzubringen. 

 

§ 5 

Befreiung von der Abgabenpflicht 

 

(1) Die Parkabgabe ist nicht zu entrichten für: 

a) Einsatzfahrzeuge und Fahrzeuge im öffentlichen Dienst gemäß §§ 26 und 26a StVO 1960; 

b) Fahrzeuge des Straßendienstes und der Müllabfuhr gemäß § 27 StVO 1960; 

c) Fahrzeuge, die von Ärzten bei einer Fahrt zur Leistung ärztlicher Hilfe gelenkt werden, sofern 

sie beim Abstellen mit einer Tafel gemäß § 24 Abs. 5 StVO 1960 gekennzeichnet sind;  

d) Fahrzeuge, die von Personen im diplomierten ambulanten Pflegedienst bei einer Fahrt zur 

Durchführung solcher Pflege gelenkt werden, sofern sie beim Abstellen mit einer Tafel gemäß 

§ 24 Abs. 5a StVO 1960 gekennzeichnet sind;  

e) Fahrzeuge, die von dauernd stark gehbehinderten Personen abgestellt werden oder in denen 

solche Personen gemäß § 29b Abs. 3 StVO 1960 befördert werden, wenn die Fahrzeuge mit 

dem Ausweis gemäß § 29b Abs. 1 oder 5 StVO 1960 gekennzeichnet sind; 



f) Fahrzeuge, die für den Bund, eine andere Gebietskörperschaft oder einen Gemeindeverband 

zugelassen sind, ausgenommen Personenkraftwagen  

g) Fahrzeuge, die lediglich zum Zwecke des Aus- und Einsteigens von Personen oder für die Dauer 

der Durchführung einer Ladetätigkeit halten.; 

 

§ 6 

Inkrafttreten der Verordnung 

 

Diese Verordnung tritt mit 21.09.2020 in Kraft.  

 

 

Antragsteller: Bürgermeister Harald Riemer 

 

Beschluss: Der Antrag wird mehrstimmig angenommen. (1 Gegenstimme: GR Dollfuß)  

 

Anmerkung: Gemeinsam mit dem Parkschein wird auch ein Konsumationsgutschein ausgedruckt,  

                     welcher im Bowlingcenter eingelöst werden kann.  

 

                                         

b) Organstrafverfügung  

 

Antrag:  

Der GR-Beschluss v. 06.08.2020 (Höhe Geldstrafe € 25,--) wird aufgehoben, da Strafangelegenheiten 

in der Kompetenz der Bezirkshauptmannschaft liegen. Organstrafmandate sind nach § 50 VStG 

auszustellen. Hier bedarf es einer Ermächtigung durch die BH. Der Strafrahmen sowie der Tatbestand 

sind im Landesgestz geregelt.  

 

Antragsteller: Bürgermeister Harald Riemer 

 

Beschluss: Der Antrag wird mehrstimmig angenommen. (1 Gegenstimme: GR Dollfuss)  

 

8. Straßenentwidmung und -widmung – Grdstk. 144/2, KG Schauboden (Wagner)  

 

Antrag:  

Gemäß der Vermessungsurkunde v. Geometer DI Johann Rosenthaler v. 06.03.20, GZ 

8684/20, wird das Trennstück 1 im Ausmaß von 3 m² vom Grdstk. 144/2, KG Schauboden 

(Wagner) dem Grdstk. 931, KG Schauboden (Öffentl. Gut) zugeschlagen.  Das Trennstück 

Nr. 2 im Ausmaß von 1 m² wird vom Grdstk. 931 dem Grdstk. 144/2 zugeschlagen.    

 
Antragsteller: gfGR Walter Brandhofer   

 

Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

 

 

  

9. Trinkwasserplan und hydraulische Rohrnetzberechnung für Wasserversorgung  

 

Antrag:  

Für die Erstellung eines Trinkwasserplanes und hydraulische Rohrnetzberechnung für die 

Wasserversorgung Purgstall erfolgte eine Ziviltechniker-Ausschreibung an die Fa. IKW Amstetten, 

Dr. Lang ZT GmbH und DI Schuster GmbH.  

 

Lt. Vergabevorschlag soll eine Auftragsvergabe an den Bestbieter Fa. DI Schuster ZT GmbH, 3250 

Wieselburg in Höhe von € 34.000,-- exkl. Mwst. beschlossen werden.     

 



 

 

Honorarangebot v. 27.08.2020:  

 

Trinkwasserplan:   € 28.000,-- exkl. Mwst.  

Hydraulische Berechnung:  € 12.000,-- exkl. Mwst.  

                                                   € 40.000,-- exkl. Mwst.  

                                                 - €   6.000,--  15 % Nachlass 

                                                    € 34.000,-- exkl. Mwst.  

 

Förderung lt. Förderungsrichtlinien 2016 des NÖ Wasserwirtschaftsfonds für Trinkwasserplan: 40%   

  

 

Antragsteller: gfGR Martin Jandl  

 

Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

  

10. Videowall – Wartungsvereinbarung   

 

Antrag:  

Vorliegende Wartungsvereinbarung soll beschlossen werden:  

 

Wartungsvereinbarung Videowalls 

 
abgeschlossen zwischen 
 
 
 
 

Mobil Show Vermietungs GmbH, FN 186478h 
Gaswerkstraße 103 
8020 Graz 
 
in der Folge „Mobil Show“ 
einerseits  
 

und 
 
 
 
 

Marktgemeinde Purgstall an der Erlauf 
Pöchlarner Straße 15-17 
3251 Purgstall an der Erlauf 
 
in der Folge „MG Purgstall“ 
andererseits 

 

                                                           Wartungsvereinbarung 

Mobil Show verpflichtet sich hiermit die Videowall Purgstall zweimal pro Jahr zu überprüfen, 

um eine einwandfreie Funktion des Systems sicher zu stellen. 

Hierfür bezahlt die MG Purgstall an Mobil Show eine jährliche Wartungspauschale in Höhe 

von € 2.400,-- (exkl. MwSt.). 

 

Die Wartung durch Mobil Show umfasst folgende Leistungen, die einmal pro Jahr erbracht 

werden: 

 

• Überprüfung der Funktion aller Ventilatoren sowie die Reinigung der Filtereinheiten 

• Überprüfung möglicher Schäden an der Front 

• Überprüfung möglichem Wassereinbruch 

• Überprüfung von Strom- und Datenkabel 

• Überprüfung des Steuerungssystems  

• Überprüfung der Farbeinstellungen 

• Überprüfung der Helligkeitssensoren 



• Überprüfung der Spannungen der Netzgeräte 

 

Inkludiert ist sämtliches Ersatzmaterial, welches die Wall betrifft. 

Die Ausnahmen bilden der Rechner und der Lichtsensor. 

In der vereinbarten Wartungspauschale sind daher die Personalkosten sowie die Fahrt- und 

Materialkosten von Mobil Show eingeschlossen.  

 

Die zweite Wartung ist eine Sichtkontrolle, meistens wird sie im Zuge von Reparaturen 

durchgeführt. 

Sie umfasst die Überprüfung der Signalleitungen, Platinen und Netzgeräte. 
 

Antragsteller: gfGR Erik Hofreiter  

 

Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

  

11. Flächenwidmungsplanänderung Nr. 26 – Grundsatzbeschluss  

 

Antrag:  

Der Gemeinderat beabsichtigt folgende Punkte in die Flächenwidmungsplanänderung Nr. 26 

aufzunehmen:  

 

• Steiner Josef, Oberndorfer Str. 54 – Ansuchen vom 27.07.2020 um Umwidmung von 

Teilflächen der Parz.Nr. 250/1, 251/1, 260/1, KG Petzelsdorf, lt. vorliegender Skizze in 

„Bauland-Betriebsgebiet“ wegen beabsichtigter Betriebserweiterung. 

 

• Reiner Wolfgang Ing., Heidegrund 14 – Ansuchen vom 29.07.2020 um Umwidmung einer 

Teilfläche der Parz.Nr. 11/4, KG Purgstall, lt. vorliegender Skizze in „Bauland-Wohngebiet“. 

Bezüglich der erforderlichen Rodungsbewilligung wurde mit der Bezirksforstinspektion 

Scheibbs bereits Kontakt aufgenommen. 

 

• Plank Peter und Andrea, Schauboden 14 – Ansuchen vom 25.05.2020 um Widmung des 

Hauses „Schauboden 14“ zu einem „GEB“. Diesem Ansuchen wurde bereits in der Sitzung 

vom 15.06.2020 zugestimmt. 

• Schrittwieser Herbert und Gertraud, Mayerhof 5 – Ansuchen vom 15.06.2020 um 

Widmung des Hauses „Mayerhof 5“ zu einem „GEB“. Diesem Ansuchen wurde bereits in der 

Sitzung vom 15.06.2020 zugestimmt. 

 

• Schotterweg, öffentliche Verkehrsfläche mit der Parz.Nr. 629/6, KG Purgstall – Reduzierung 

Straßenfluchtlinie bzw. Breite der Straße. Umwidmung des östlichen Streifens des Gst.Nr. 

629/6 in „Grünland-Grüngürtel“. 

• NUA Purgstall Süd, „Eschenstraße“, KG Petzelsdorf und Purgstall, Einarbeitung der 

vorliegenden Vermessungsurkunden GZ 80094A und GZ 80094B in den FWP  

 

• Gst.Nr. 569/15, KG Purgstall, Einarbeitung der vorliegenden Naturdarstellung GZ 4504/2019 

in den FWP. 

• Gst.Nr. 1017/3, KG Feichsen, - keine Waldparzelle daher Widmung „FO“ im FWP ändern. 

 

Zusätzlich zum Protokoll „Wirtschaft, Ö.E., Raumplanung, …“ v. 24.08.2020:  

 



• Metzinger Christian, Schauboden 7:  

Ansuchen v. 31.08.2020 um Widmung des Hauses Schauboden 7 zu einem „GEB“. 

 

• GAV-Erlauftal: 

Ansuchen v. 31.08.2020 auf Umwidmung einer Teilfläche des Grdstk. 11/3, KG Purgstall in 

„Bauland-Wohngebiet“ (mit Bauzwang).        

  

Antragsteller: gfGR Walter Brandhofer  

 

Beschluss: Der Antrag wird mehrstimmig angenommen. 

                  (2 Gegenstimmen: GR Müller, GR Dollfuß)  

 

  

BERICHT des Bürgermeisters:  

• Fa. Deckweiss  

• Geschwindigkeitsanzeige Mariazellerstraße/Busatistraße (Sponsor Fa. Busatis) 

• Volksschule, NMS - Corona – Fiebermessgeräte (Sponsor Fa. Busatis)  

• Baugründe werden gesucht  

• Erntedanksonntag – SO 04.10.2020 – mit Bischof  

• Landesstraße B25 – Sanierung – 28.09. bis 13.10.2020 

 

 
 

 

               Der Vorsitzende:                     Schriftführer:                

                                         

 

 

 

………………………………………..                        ………………………….. 

Bürgermeister Harald Riemer                                             Annemarie Kastenberger   

 

 

 

 

Mitglied SPÖ                        Mitglied Grüne:                           Mitglied FPÖ:  

 

 

 

 

…………………………       ………………………                  …………………… 

gfGR  Josef Fuchs                        gfGR Christian  Müller                 gfGR Manuel Brunner  

 

 


